
Es ist nun beschlossene Sache: Der Gesetzgeber hat die Einf�h-
rung eines pauschalierten Krankenhausentgelt-Systems auf der
Basis der Diagnosis Related Groups (DRG) ab dem Jahr 2004 be-
schlossen. Allerdings wurde auch ein Optionsmodell vorgeschla-
gen, dass den willigen Krankenh,usern die M.glichkeit gegeben
wird, bereits ab 2003 die DRGs testweise einzuf�hren. Dies sollte
den Kliniken die M.glichkeit geben, Erfahrungen mit dem DRG-
System zu sammeln.

Die Zielsetzung des neuen Verg�tungssystems ist eindeutig. Es
soll dazu f�hren, dass im station,ren Bereich die durchschnitt-
liche Verweildauer erheblich gek�rzt wird, dadurch eine ver-
st,rkte Konzentration der Kapazit,ten, somit auch der Abbau
dieser Kapazit,ten stattfindet. F�r die Universit,tskliniken be-
deutet dies dar�ber hinaus noch eine notwendige zunehmende
Spezialisierung.

Das wohl merkw�rdigste Ph,nomen mit der Einf�hrung des
DRG-Systems scheint wohl die Hoffnung zu sein, dass einerseits
die Krankenkassen mit erheblichen Einsparungen bzw. weniger
Ausgaben f�r die Zukunft rechnen und auf der anderen Seite die
Krankenh,user durch eine Erh.hung der Fallzahlen und optima-
le Kodierung sich eine Zunahme der Erl.se erhoffen. Aufgrund
der Budgetdeckelung k.nnten die Hoffnungen beider Parteien
nur dann erf�llt werden, wenn es noch zus,tzlich zu einer
Schließung von Kliniken kommen w�rde. Man kann sich jedoch
getr.stet auf die Phantasie der Vertragspartner verlassen, dass
hier zahlreiche Ausnahmeregelungen gefunden werden, so dass
am Ende außer Mehrarbeit keine sp�rbaren Vorteile weder f�r
die Krankenkassen noch f�r die Krankenh,user zu verzeichnen
sein werden.

Unabh,ngig von der Tatsache, dass zur Zeit die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) und die Krankenkassen sich dar�ber
streiten, ob das vorab Modellvorhaben f�r 2003 �berhaupt statt-
finden soll, k.nnen sich die Dermatologen der Bundesrepublik
mit Recht die Frage stellen, ob unter der derzeitigen Konstella-
tion, die Einf�hrung des DRG-Systems in Deutschland mit guten
Voraussetzungen m.glich ist.

Wie ist es eigentlich mit der Dermatologie im Zeitalter des DRG-
Systems bestellt? Zur Zeit �ben die Krankenhausverwaltungen
einen enormen Druck auf die ;rzteschaft aus, um die Verweil-

dauer rasch zu reduzieren, gleichsam die Fallzahlen aufrecht zu
erhalten bzw. zu erh.hen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass
konservative F,cher wie die Dermatologie sicher nicht zu den
Gewinnern im Rahmen der DRG-Verg�tung geh.ren werden. Es
ist also absehbar, dass sich hier eine dramatische Verschiebung
des Patientengutes aus dem station,ren in den ambulanten Be-
reich vollziehen wird. Man braucht kein Prophet zu sein, um
voraussagen zu k.nnen, dass viele „teuere“ Patienten (,ltere Pa-
tienten mit Ulcus cruris, etc.) dann m.glicherweise entweder f�r
maximal 6 bis 8 Tage station,r aufgenommen werden k.nnen
bzw. nur noch ambulant behandelt werden. Dagegen w,re prin-
zipiell nichts zu sagen, wenn nicht die Verg�tung der ambulan-
ten Behandlung bei den niedergelassenen Dermatologen und in
den Kliniken besonders niedrig und mit Sicherheit nicht kosten-
deckend ausf,llt. Hinzu kommt die Tatsache, dass mit der Ein-
f�hrung neuer Rechtsformen (Anstalt der .ffentlichen Rechts)
in vielen Universit,tsklinika auch dort das Bewusstsein des wirt-
schaftlichen Handels allm,hlich in den Verwaltungs- und klini-
schen Vorstandsetagen �berhand nimmt und ein klarer Wille
zum Abbau der Kosten im ambulanten Bereich bekundet wird.
Dies sind also nicht die idealen Voraussetzungen, die man sich
w�nschen k.nnte, den ambulanten Versorgungsbereich als Auf-
fangbecken f�r die Verlagerung der station,ren Patienten zu ge-
w,hrleisten. Ab 2004 mit der Einf�hrung des DRG-Systems wer-
den wir also mit einer signifikanten Zunahme von ambulant
schwierig zu f�hrenden Patienten zu rechnen haben, die dar�ber
hinaus mit dem derzeit g�ltigen Verg�tungssystem des Kran-
kenscheins in der Dermatologie nicht mehr bezahlbar werden.
Bleibt zu bef�rchten, dass insbesondere die ,ltere Patienten-
population mit chronischen dermatologischen Erkrankungen
letzten Endes die Leidtragenden der Einf�hrung des DRG-Sys-
tems in der Dermatologie sein werden. Den Wunsch der Kliniks-
verwalter, in den Ambulanzen nur noch diejenigen Bereiche zu
unterst�tzen, bei denen mehr Erl.se zu erwarten sind, wird
zweifelsohne diese Lage noch versch,rfen. Um diese Situation
rechtzeitig noch abwenden zu k.nnen, besteht dringender
Handlungsbedarf, in dem die ambulante Versorgung sp�rbar
besser verg�tet wird. Nur �ber diesen Weg wird es m.glich sein,
die jetzt schon voraussehbaren Konsequenzen der DRG-Einf�h-
rung f�r den ambulanten Bereich zur Zufriedenheit Aller und
zum Wohle unserer Patienten abzuwenden.

„Die DRGs kommen – Sind wir darauf vorbereitet?“T. Bieber, Bonn
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